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Regeste

Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts; Territorialitätsprinzip. - Bau von
Gas-Kombikraftwerken in Italien.

Erwägungen

E. 1
(…)

E. 2
für den Staatsvertragsbereich eine identische Regelung) unter- stehen die fraglichen
Unternehmen der IVöB nur für Aufträge, die sie zur Durchführung ihrer in der Schweiz
ausgeübten Tätigkeit in diesen Bereichen vergeben. Das GPA, das bilaterale Abkommen
mit der EU und die IVöB knüpfen hier ihren Geltungsanspruch somit nicht nur an die
Person des Auftraggebers an, sondern mit der Beschränkung auf Aufträge, die zur
Durchführung der in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit

232 Verwaltungsgericht 2005 vergeben werden, auch an den Ort bzw. das Gebiet, wo der
betreffen- de Auftraggeber seine Tätigkeit ausübt. Aus den erwähnten Bestim- mungen
folgt, dass die Auslandstätigkeit schweizerischer Unterneh- men im Sektorenbereich in
submissionsrechtlicher Hinsicht weder dem Staatsvertragsrecht noch dem Konkordat
untersteht. Die er- wähnten Erlasse beschränken damit in Nachachtung des Territo-
rialitätsprinzips ihren Anwendungsbereich ausdrücklich auf schwei- zerische Sachverhalte.
d) § 30 Abs. 1 SubmD ist diesbezüglich weniger eindeutig for- muliert. Dem Dekret
unterstellt werden von der öffentlichen Hand mehrheitlich beherrschte Unternehmen und
Organisationen, die im Kanton Aargau in den Bereichen der Wasser-, Energie- und Ver-
kehrsversorgung oder der Telekommunikation tätig sind. Gefordert ist für die Unterstellung
unter das Dekret ein Tätigsein im Kanton Aargau, hingegen fehlt die ausdrückliche
Beschränkung auf die im Kanton Aargau ausgeübte Tätigkeit. Aus deren Fehlen kann nun
aber nicht geschlossen werden, ein (auch) im Kanton Aargau tätiges Un- ternehmen
unterstehe für seine gesamte Tätigkeit im Sektorenbe- reich, also auch für die Tätigkeit in
anderen Kantonen und für das Auslandsgeschäft, dem SubmD. Ein solches Verständnis
stünde in klarem Widerspruch zum Territorialitätsprinzip und zu den vorer- wähnten
Staatsvertrags- und Konkordatsbestimmungen. Das SubmD kann deshalb nur dann zur
Anwendung kommen, wenn ein Unter- nehmen oder eine Organisation im Sinne von § 30
Abs. 1 SubmD Aufträge, die im Zusammenhang mit der im Kanton Aargau selbst
ausgeübten Tätigkeit im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs- versorgung oder
Telekommunikation stehen, vergibt. Vergibt das be- treffende Unternehmen im Rahmen
seiner ausserkantonalen Tätigkeit oder seiner Tätigkeit im Ausland Aufträge an Dritte, so



handelt es nicht als Vergabestelle im Sinne von § 30 Abs. 1 SubmD. Das im öffentlichen
Recht geltende Territorialitätsprinzip lässt grundsätzlich keinen andern Schluss zu. Der
Geltungsbereich des SubmD be- schränkt sich somit auch bei Unternehmen und
Organisation gemäss § 30 Abs. 1 SubmD auf die Vergabe von Aufträgen, die im Kann-
tonsgebiet ausgeführt werden.

2005 Submissionen 233 e) Weil es im vorliegenden Fall ausschliesslich um die Vergabe
bzw. die Nichtausschreibung von Folgeaufträgen für Gas-Kom- bikraftwerke in Italien
geht, mithin die von der Z. ausserhalb der Schweiz ausgeübte Tätigkeit betroffen ist, finden
die erwähnten submissionsrechtlichen Bestimmungen keine Anwendung, womit aber auch
die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zu verneinen ist und auf die Beschwerde nicht
eingetreten werden darf. Gleiches gilt bezüglich der Beschwerdegegnerin Y. AG. Unter
diesen Umständen kann die strittige Frage, wer den Entscheid, auf eine Ausschreibung der
Folgeaufträge in Italien zu verzichten, tatsächlich getroffen hat, offen gelassen werden. 46
Angebotsbewertung. - Neubewertung der Angebote nach einem Rückweisungsentscheid.
Entscheid des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 8. Juni 2005 in Sachen R. AG gegen
Gemeinderat Schinznach-Dorf. Aus den Erwägungen

E. 3
Als unbegründet erweist sich vorab der Vorwurf, die Verga- bebehörde habe zu Unrecht
alle eingegangenen Offerten einer Neu- bewertung unterzogen. Das Verwaltungsgericht hat
in einem Urteil vom 20. Oktober 2003 (AGVE 2003, S. 245 f.) festgehalten, dass es nicht
als unzulässig zu beanstanden sei, dass sich die Vergabebe- hörde auf die Neubewertung
des Angebots der Zuschlagsempfän- gerin und desjenigen der Beschwerdeführer, welche in
der ursprüng- lichen Beurteilung die Ränge 1 und 2 belegt hätten, beschränkt habe. Die
übrigen Anbieter hätten auf eine Anfechtung des Zuschlags ver- zichtet und sich damit mit
dem Ergebnis des Submissionsverfahrens abgefunden. In ein lediglich zur Neubewertung
der Angebote noch- mals aufzurollendes Submissionsverfahren seien deshalb nur noch die
Beschwerdeführer und der ursprünglich berücksichtigte Anbieter miteinzubeziehen. Das
heisst, dass für den Zuschlag nach erfolgter Neubewertung nur noch der oder die
Beschwerdeführer sowie der
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